
Merkblatt zum Einbürgerungsantrag bzw. benötigte Unterlagen 
 
 

Ansprechpartner: 

Kontakt: einbuergerung@lra-mue.de 
 
Adresse: 
Landratsamt Mühldorf a. Inn, Außenstelle 
Herzog-Friedrich-Str. 3, 1. Stock 
84453 Mühldorf a. Inn 
 

 
 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Fr: 08:00 – 12:00 Uhr 
Mi: geschlossen 
Do: 08:00 – 12:00 und 13:00 – 15:30 Uhr 

Bitte beachten Sie: 
- Vor Antragsabgabe ist ein telefonisches Beratungsgespräch nötig 
- Antrag ist zusammen mit den Unterlagen persönlich abzugeben 
- Terminvereinbarung hierfür ist zwingend erforderlich! 
- Unterlagen sind im Original vorzulegen 
- Dokumente in fremder Sprache sind mit deutscher Übersetzung eines in Deutschland 

anerkannten Übersetzers vorzulegen 
- Antrag muss bei Antragsabgabe vollständig ausgefüllt sein 
 
Benötigte Unterlagen: 
☐ vollständig ausgefüllter Antrag 
☐ Heimatpass/Personalausweis mit Aufenthaltserlaubnis (eAT) 
☐ Geburtsurkunde (evtl. mit deutscher Übersetzung) 
☐ Heiratsurkunde (evtl. mit deutscher Übersetzung) 
☐ ggf. Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk (evtl. mit deutscher Übersetzung) 
☐ Nachweise über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 

o Zertifikat mind. B1 bzw. "Deutsch-Test für Zuwanderer" ODER 
o Schulabschlusszeugnis ODER 
o Berufsschulabschlusszeugnis mit Gesellenbrief ODER 
o 4 aufeinander folgende Jahreszeugnisse (falls kein Abschluss) 

☐ Nachweise über Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
o Einbürgerungstest bzw. Test "Leben in Deutschland" ODER 
o Schulabschlusszeugnis ODER 
o Berufsschulabschlusszeugnis mit Gesellenbrief  

☐ Wohnraumnachweis (Mietvertrag mit letztem Kontoauszug ODER Grundsteuerbescheid        
     bzw. Kontoauszug über Grundsteuer) 
 
Bei Vollzeit-Beschäftigten:                            
☐ Arbeitgeberbescheinigung 
☐ Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate  
☐ Renteninformation mit Versicherungsverlauf 

Bei Teilzeit-Beschäftigten:  
☐ Vorlage der links aufgeführten  
     Unterlagen zusätzlich vom Ehepartner   
     bzw. Hauptverdiener 
 

Bei Selbständigen: 
☐ Einkommenssteuerbescheide der beiden  
     letzten Jahre 
☐ betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) der   
     letzten Monate 
☐ Nachweis Kranken- und Pflegeversicherung 

Bei Schülern oder Studenten: 
☐ Vorlage der letzten 3  
     Lohnabrechnungen der Eltern 
☐ ggf. Lohnabrechnungen der letzten 3   
    Monate von Minijob  
 

Buchstabe Name Telefonnummer Buchstabe Name Telefonnummer 
Al-Az, B Hr. Nebmaier 08631 699-870 N, O Fr. Kaspar 08631 699-574 
Aa-Ak, C-J Fr. Seisenberger 08631 699-356 P, Q, R, T Fr. Bauer-Kroiß 08631 699-355 
K, L Fr. Mooshuber 08631 699-387 S Hr. Schmalzgruber 08631 699-867 
M Fr. Kreß 08631 699-935 U-Z Fr. Dillinger 08631 699-398 



Miteinbürgerung von minderjährigen Kindern: 
☐ Zustimmung beider Sorgeberechtigten auf Einbürgerungsantrag 
☐ Heimatpass/Personalausweis mit Aufenthaltstitel (eAT)  
☐ Geburtsurkunde 
☐ ggf. alle Jahreszeugnisse 
☐ ggf. aktuelle Schulbescheinigung bzw. Zwischenzeugnisse 
☐ ggf. Kindergartenbestätigung 
 
Einbürgerungsgebühr: 
- Erwachsene ODER Einzeleinbürgerung minderjährige Kinder:   je 255,00 € 
- Miteinbürgerung minderjährige Kinder:      je   51,00 € 
 
Hinweise: 
Je nach Rechtsgrundlage der Einbürgerung und des Einzelfalls können weitere Unterlagen 
angefordert werden. 
Auch bei freiwilliger Rücknahme, Einstellung oder Ablehnung Ihres Antrags entstehen 
Gebühren.  


